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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.2005

Norm

ABGB §98

ABGB §1152 C

Rechtssatz

Im Gegensatz zum Entgeltanspruch ist der Abgeltungsanspruch des Ehegatten gegen den Ehepartner nach § 98 ABGB

daher auch vom wirtschaftlichen Erfolg, also etwa der Ertragslage des „Familienbetriebes" abhängig.

Entscheidungstexte

8 ObA 44/05m
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